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Karikatur „The Real Batman & Robben“ - Streit um Urheber-Rechte geht weiter

Der seit 2019 währende 
Streit zwischen einem Gra-
fik-Designer und dem FC 
Bayern München um die 
Urheber-Rechte an der Ka-
rikatur „The Real Batman & 
Robben“ geht in die nächste 
Runde. Der Bundesgerichts-
hof in Karlsruhe hat der 
Nichtzulassungsbeschwerde 
gegen das Urteil des 29. Zi-
vilsenats des Oberlandes-
gerichts München vom 25. 
November 2021 aufgehoben 
und die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung 
an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen (Beschluss 
vom 28. Juli 2022 – Az.: I 
ZR 11/22) – der Beschluss 
ist am 4. Januar 2023 veröf-
fentlicht worden. 

Streit-Anlass stammt aus 
dem Jahr 2015

Der Grafik-Designer hatte 
in Anlehnung an einen Auf-
tritt der BVB-Spieler Pier-
re-Emerick Aubameyang 
und Marco Reus beim Spiel 
zwischen Borussia Dort-
mund und dem FC Schalke 
04 am 1. März 2015 (die 
beiden maskierten sich als 
die Comic-Figuren Batman 
und Robin) dem FC Bayern 
München eine ähnliche Va-
riante mit den Stars Franck 
Ribery und Arjen Robben 
vorgeschlagen und dafür 
nebenstehende Darstellung 
angefertigt. Er schlug dem 
FC Bayern München seiner-
zeit vor, die Zeichnungen 
gemeinsam zu vermarkten, 
was jedoch nicht erfolgte.

Die Original-Zeichnung 
wurde als XXL-Version 
beim DFB-Pokal-Halbfinale 
zwischen Bayern München 
und Borussia Dortmund 
2015 in der Allianz-Arena 
in München in der Bayern-
Fankurve inklusive des Slo-
gans „The Real Badman & 
Robben“ gezeigt. 

Vier Jahre später – im Mai 
2019 – bot der FC Bayern 
München in seinem Fan-
shop eine abgewandelte 
Zeichnung an. Der Grafik-
Designer sieht darin eine 
Verletzung seiner Urhe-
ber-Rechte an der Karika-
tur, an dem Slogan und an 
der „Choreographie“ so-
wie dem Gesamtwerk aus 
Zeichnung und Slogan. Er 
klagte auf Auskunftsertei-
lung, Erstattung seiner An-
waltskosten und auf Scha-
densersatz. 

Das Landgericht München 
I gab der Klage statt (Urteil 
vom 9. Sept. 2020 – Az. 21 – 
15821/19), das Oberlandes-
gericht München hingegen 
hob die LG-Entscheidung 
auf (Urteil vom 25. Nov. 
2021 – Az.: 29 U 5825/20) 
und lies keine Revision ge-
gen das Urteil zu. 

Dagegen wehrte sich der 
Grafik-Designer mit Er-
folg. Der I. Zivilsenat des 
BGH hielt fest: Das OLG 
München habe das Verfah-
rensgrundrecht des Klägers 
auf Gewährung rechtlichen 
Gehörs aus Art. 103 Abs. 1 
GG in entscheidungserheb-
licher Weise verletzt. Der 
Grafiker hatte seine Kla-
gebegründung maßgeblich 
darauf gestützt, dass „die 
streitgegenständliche Cho-
reographie“ ein Gesamtwerk 
darstelle, welches als solches 

urheberrechtlichen Schutz 
genieße. Karikatur und Slo-
gan müssten demnach als 
Einheit bzw. „Gesamtwerk“ 
gesehen werden. 

Nach Auffassung der BGH-
Richter habe das OLG Mün-
chen jedoch den Werkcha-
rakter der Kombination aus 
Slogan und Zeichnung gar 
nicht geprüft, sondern jeweils 
nur isoliert betrachtet. Es sei 
daher nicht ausgeschlossen, 
dass das Berufungsgericht 
sonst zu der Beurteilung ge-
kommen wäre, dass in der 
Zeichnung in Zusammen-
schau mit dem Slogan „The 
Real Badman & Robben“ ein 
schutzfähiges Werk gesehen 
werden könne.

Das OLG München muss 
sich nun gemäß der BGH-
Vorgaben noch einmal mit 
dem Fall beschäftigten. (ps) 

Die Karikatur des Grafik-Designers aus dem Jahr 2015 (links) und die 2019 von 
Bayern München angebotene Karikatur muss das OLG München auf „Weisung“ 
des BGH noch einmal in Sachen Verletzung der Urheber-Rechte prüfen. – Fotos: 
Urteil des LG München I vom 9. September 2020, Az. 21 O 1582119
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Die 13 neuen Titel
E
Estate Marketing
Estate Marketing Magazin

H
HERZFENSTER

I
Immobilien Branding
Immobilien Branding Magazin
Immobilien Marketing
Immobilien Marketing Magazin

L
La Deutsche Vita

M
Magazin für Estate Marketing
Magazin für Immobilien Marketing
MEIN HERZFENSTER

R
Real Estate Branding
Real Estate Marketing

www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Vernetzen Sie sich mit uns via unserer LinkedIn-Präsenz
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

HERZFENSTER
MEIN HERZFENSTER

IN ALLEN WORTVERBINDUNGEN, ZUSAMMENSETZUNGEN, ABWAND-
LUNGEN, ABKÜRZUNGEN, TITELKOMBINATIONEN, DARSTELLUNGS-
FORMEN, GRAPHISCHEN GESTALTUNGEN, ALLEN SCHREIBWEISEN, GROß- 
und KLEINSCHREIBUNGEN, SCHRIFTARTEN FÜR DRUCKERZEUGNISSE, 
SOFWARE-ERZEUGNISSE, HÖRFUNK, FILM, FERNSEHEN, BILD, -TON und 
DATENTRÄGERN ALLER ART und MÖGLICHEN KOMBINATIONEN, ELEK-
TRONISCHE UND DIGITALE MEDIEN und NETZWERKE, INSBESONDERE 
CD-ROM, DVDs, PODCASTS, ON- und OFFLINE-DIENSTE.

Harry Winter c/o HarwinSongDesign, 
Hauptstraße 25 c, 85579 Neubiberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

La Deutsche Vita

in allen Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen und Schreibwei-
sen, insb. Groß- u. Kleinschreibung für Musikwerke auf Tonträgern aller Art.

Alpha Music Empire GmbH, 
Ginsterweg 30, 55442 Stromberg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Estate Marketing
Estate Marketing Magazin
Real Estate Marketing
Immobilien Branding
Immobilien Branding Magazin
Immobilien Marketing
Immobilien Marketing Magazin
Real Estate Branding
Magazin für Estate Marketing
Magazin für Immobilien Marketing

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Wortverbindungen, Abwandlungen und Schriftarten für elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke, für Online- und Offline-Dienste sowie für 
sonstige Online-Medien, Internet-Seiten und Apps.

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg



Das Portal zur  
Pressefreiheit

Das virtuelle „Haus der Pressefreiheit“ ist ein informatives Internet-Portal zum 
Thema Presse- und Meinungsfreiheit. Es wurde vom Verein Deutsches Pressemuseum 
Hamburg e.V., seit Anfang 2017 Verein Haus der Pressefreiheit e.V., ins Leben gerufen.

Hier werden aktuelle Angriffe auf die Pressefreiheit dokumentiert. Dazu zeigen 
historische und heutige Dokumente und Beiträge, welche besondere Bedeutung eine 
pluralistische Berichterstattung, unabhängige Medien und freier Journalismus für die 
Demokratie haben.

Wir freuen uns über engagierte  
Unterstützerinnen und Unterstützer –  
inhaltlich wie finanziell.

Besuchen Sie uns auf: 
www.hausderpressefreiheit.de


